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Strahlenschutz; Aufhebung von zwei Allgemeinverfügun-
gen zur Röntgenverordnung (RöV);
Allgemeinverfügung Abnahme Dental-Tubusgeräte und 
Allgemeinverfügung Fristverlängerung Konstanzprüfung

Aufhebung von zwei Allgemeinverfügungen

Allgemeinverfügung der Regierung von Unterfranken

vom 18.02.2025, AZ: 6123-1-1-1

Die nachfolgenden Allgemeinverfügungen der Regierung von 
Unterfranken werden hiermit aufgehoben:

1. Allgemeinverfügung der Bayerischen Gewerbeaufsichts-
ämter vom 15. März 2012, Aktenzeichen II3/8870-1/38, zu 
Gestattung einer Abweichung von den Vorgaben zur Abnah-
meprüfung bei dentalen Röntgentubuseinrichtungen.

2. Allgemeinverfügung der Bayerischen Gewerbeaufsichts-
ämter vom 13. Juni 2003, Aktenzeichen 5.6/3443/150/03 zu 
Fristverlängerungen für die Konstanzprüfungen von Rönt-
geneinrichtungen.

Würzburg, 17.02.2025
Regierung von Unterfranken

Dr. Weizendörfer 
Regierungspräsidentin
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Tanner/Paschen

Apotheken-Vorschriften in Bayern

108. Aktualisierungslieferung 2024

Januar 2024

Preis: 89,00 -Euro

ISBN 978-3-7692-8333-4

Deutscher Apotheker Verlag

Was darf ich und was darf ich nicht? Kaum ein Beruf ist rechtlich 
so sehr reguliert wie der Beruf des Apothekers. Da hilft es, sich 
auszukennen. Die Apotheken-Vorschriften in Bayern unterstüt-
zen Sie dabei. 

Das Kompendium bietet weit mehr als eine bloße Sammlung 
aneinander gereihter Gesetze und Rechtsvorschriften: Kompe-
tente Autoren erläutern übersichtlich und kompakt die rechtlichen 
Aspekte der Apothekenpraxis.

Baumann/Mühlfeld

Satzungen zur Abwasserbeseitigung

86. Aktualisierungslieferung

Juli 2024

Art.-Nr. 66353086

Preis: 281,43 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Die 86. Ergänzungslieferung berücksichtigt die bis März 2024 
ergangene und veröff entlichte Rechtsprechung. Hinzuweisen ist 
dabei insbesondere auf folgende Punkte:

• Nochmals: Abgrenzung Außenbereich zum Innenbereich im 
Zusammenhang mit einem einfachen Bebauungsplan (Erl. 
10.02/4g).

• Entsprechen errichtete Rigolen sowohl im Hinblick auf die 
generelle Zulässigkeit der Nutzung dieser Versickerungsmög-
lichkeit als auch im Hinblick auf die tatsächliche Bauausfüh-
rung nicht den Vorgaben der DWA, kann nicht von einer Ver-
sickerung ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
ausgegangen werden (Erl. 10.05/3).

• Es besteht kein öff entlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch 
des Grundstückseigentümers gegen den Errichtungsträger bei 
zusätzlicher Einleitung von Niederschlagswasser, selbst wenn 
die Entwässerungseinrichtung nach den technischen Regelwer-
ken dann unterdimensioniert ist (Erl. 10.09/7).

• Die Bayerische Verordnung zur Ausführung kommunalrecht-
licher Vorschriften (BayKommV, vormals BekV) wurde zum 
1.1.2024 geändert (Erl. 10.23/3 sowie Erl. 69.22).

• Zu Erneuerung eines wesentlichen Teils des Leitungsnetzes 
(Erl. 20.01/11b sowie 30.01/1b).

• Zum Wechsel einer Beitrags- zur (ausschließlichen) Gebüh-
renfi nanzierung (Erl. 20.1/26).

• Zur Ermitlung der maßgeblichen Geschossfl ächen mittels 
Drohnenbefl iegung zur Herstellung und Weiterverarbeitung 
von Lichtbildaufnahmen (Erl. 20.051/12).

• Abstandsfl ächen von Gebäuden ohne Anschlussbedarf sind 

bei der Ermittlung des Umgriff s nicht zu berücksichtigen (Erl. 
20.051/15b).

• Vom Frischwasserverbrauch ist bei grobem Missverhältnis zur 
Entsorgungsleistung abzuweichen (Erl. 20.101/8h).

• Bei der Zwangsversteigerung wird der Ersteigerer durch Zu-
schlag Eigentümer des Grundstücks und ist ab diesem Zeit-
punkt Gebührenschuldner von Wassergebühren (Erl. 20.13/10).

Im Übrigen wurden die Erläuterungen entsprechend fortgeschrie-
ben bzw. ergänzt.

Bonengel/Kitzeder

Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverbände

74. Aktualisierungslieferung

Juli 2024

Art.-Nr. 67075074

Preis: 446,25 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Mit dieser Lieferung erhalten Sie eine Überarbeitung der fol-
genden Kennzahlen: 20.29, 20.34, 20.34a, 22.11, 23.10, 30.02, 
30.20, 30.25, 33.10, 35.17 und 48.50.

Harrer/Kugele

Verwaltungsrecht in Bayern

145. Aktualisierungslieferung

Juli 2024

Art.-Nr. 66211145

Preis: 446,25 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Diese Lieferung bringt den Gesetzestext sowie mehrere Ein-
zelkommentierungen der VwGO auf den neuesten Stand von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Darüber hinaus erhalten Sie 
weitere neue Kommentierungen zum BayDiG sowie überarbei-
tete Erläuterungen zum VwZVG.

Graß

Umweltrecht in Bayern

216. Aktualisierungslieferung

Juli 2024

Art.-Nr. 66237216

Preis: 595,00 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Diese Lieferung enthält das Klimaanpassungsgesetz, das sog. 
„Europäische Klimagesetz“, eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaff ung des Rahmens für die 
Verwirklichung der Klimaneutralität, sowie die Neufassung der 
37. Bundes-Immissionsschutzverordnung. Aktualisiert wird auch 
die Anzeige- und Erlaubnisverordnung. Neu ist ferner die Richt-
linie für den Ausgleich von Fischotterschäden im Rahmen eines 
Fischottermanagements.


